
  

 

 
  und 
 

 

 

wird die Betreuung des Kindes 
 

Name, Vorname Geburtsdatum 

  

 

 

   

Hort einschließlich Ferienbetreuung mtl. 73,00 €   

Hort in den Schulferien mtl. 34,00 €   

Hort freitags mtl. 19,00 €   

Frühdienst        7:30 - 8:00 mtl.  16,00 €   7:00 - 8:00  mtl. 32,00 €   

Spätdienst        16:30 – 17:00 mtl. 16,00 €   

     

GESAMT (ohne Mittagessen) mtl.  

Arbeitsbogen für Geschwister liegt bei         ja 

 

nein 

 

Die Hortbetreuung findet statt in 

 
Der Frühdienst findet statt in der Kindertagesstätte 

 
Die Standorte der Ferienbetreuung richten sich nach dem Bedarf. 
 

Das von den Sorgeberechtigten für die Betreuung zu zahlende Entgelt berechnet sich nach der 
Entgeltordnung der Stadt Celle in der jeweils gültigen Fassung und ist an die Stadt Celle zu 
zahlen. Darüber erhalten sie eine gesonderte Zahlungsmitteilung. 
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und die Entgeltordnung für die Kindertagesstätten 
der Stadt Celle sind Bestandteil des vorliegenden Vertrages. 
Ein Exemplar der Allgemeinen Vertragsbedingungen und der Entgeltordnung wurde 
mir ausgehändigt. 

Celle, den 

 
 
Unterschrift der / des Sorgeberechtigten 

 
 
Unterschrift 
 

Vertrag über die Hortbetreuung 

zwischen der □ Stadt Celle □ der Stiftung Linerhaus 

Bezeichnung der Schule 

 
ab dem  wie folgt vereinbart: 

Name, Vorname / Anschrift der Sorgeberechtigten 

Betrag Betreuungsform 

Tel.: 


